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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

Fz -  In 

zu Punkt ..... der 821. Sitzung des Bundesrates am 7. April 2006 
 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldenwesens des 
Bundes (Bundesschuldenwesenmodernisierungsgesetz) 

 

 

A 

 

1. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten 

empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Artikel 3 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Aufnahme einer 
Regelung in das Betriebsverfassungsgesetz zu prüfen, nach der Beamtinnen und 
Beamte bei Zuweisung an privatrechtlich organisierte Einrichtungen für die 
Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes als deren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gelten und als solche aktiv und passiv wahlberechtigt sind. 

 

Begründung: 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldenwesens des 
Bundes enthält in Artikel 2 § 5 Abs. 1 eine sachgerechte Regelung, wonach die 
ehemaligen Beschäftigten der Bundeswertpapierverwaltung, die der 
Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH zur Dienstleistung 
zugewiesen sind, für die Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Finanzagentur gelten und als solche 
aktiv und passiv wahlberechtigt sind. Dies wird zutreffend damit begründet, 
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dass diese Beschäftigten dauerhaft in der privatrechtlich organisierten 
Finanzagentur eingesetzt und dort vollständig in die Arbeitsabläufe 
eingegliedert werden und deshalb für den Bereich der betrieblichen 
Interessenvertretung den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der 
Finanzagentur gleichzustellen sind. 
Eine entsprechende Interessenlage besteht auch bei Privatisierungen auf 
Länderebene. Die Länder sind mangels Gesetzgebungskompetenz für das 
Betriebsverfassungsgesetz aber gehindert, für Beamtinnen und Beamte 
entsprechende Regelungen zu treffen. Dies führt dazu, dass Beamtinnen und 
Beamte auch bei länger andauernder Zuweisung zu einer privaten Einrichtung 
trotz faktischer Eingliederung dort keine Interessenvertretung haben. Diesem 
unbefriedigenden Rechtszustand kann nur durch eine Regelung im 
Betriebsverfassungsgesetz abgeholfen werden. 

 
 

B 

 

2. Der federführende Finanzausschuss  

empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 

 

 

 


